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Hindernis declariert wird, ＋ oder an die zweite, ein dreifaches
Hindernis angegeben wird.

Die Anfrage ſelbſt faſste der Bifchof in folgende Sätze zu
ſammen: In Sstipitis intermedii (sSecundi gradus) duobus
inter iterum (in Secundo 8  radu) consanguineis constituti,
utrum unieum XIsStat t declarari debeat In ibello sSupplici dis-
pensationis impedimentum cConsanguinitatis., videlicet iIlud solum,
quod hoC Sstipite intermedio procedit; insuper duo alia
habeantur et decelaranda sint impedimenta. provenientia ab TE
motiore tipite COmmuni (quarti gradus) PeI lin
intermedio COniunetas.

In stipite
Die Congregatio UVniv Inquis. gab Unter dem 11 März 1896

folgende Entſcheidung: egative ad 12  — Affirmative 2d IIum Alſo
ſind in dieſem Falle drei Ehehinderniſſe der Verwandtſchaft bei einem
Dispensgeſuch anzugeben.

Salz urg J Ri XY, Theologie ⸗Profeſſor.
(Metus als impedimentum dirimens.) ernhard,

Pfarrer in einer deutſchen Diöceſe, fand im Arbeiterviertel ſeiner
Pfarrei eine Familie, m der Mann und Frau, Cajus und Anna,
ſchon ſeit längeren Jahren den mpfang der heiligen Sacramente
erſäumt hatten. Bei ſeinem Beſuch entdeckte ETL nun, daſs beide nicht
kirchlich etraut waren und 0 iR Concubinate lehten Von Herzen
gern wollten ſie aber 9 werden. ber der Status CT machte
Schwierigkeit. „Als unges Mädchen,“ agte die Frau, „kam ich
nach Hamburg in Dienſt. ort ma ich Bekanntſchaft mit einem
katholiſchen Arbeiter Antonius und wir kamen überein, die Ehe zu
ſchließen Kurz vor der Heirat agte mir ein Bekannter, ich würde
ſchon noch manches mit meinem künftigen Mann erleben, eL ſei ein
roher Geſelle. ſelbſt hatte wenig davon bemerkt, und ſo giengen
vir au ivilamt, den bürgerlichen Vorſchriften zu entſprechen.
Auf dem eimwege ſich nun mein Bräutigam und zeigte
ſeine wahre Geſtalt und agte, jetzt ſei EL Herr und ich Urſe mich
nicht mehr muckſen entgegnete ihm, ich wollte nun nicht mehr und
weigerte mich, die Ehe vor dem Prieſter zu ſchließen. Darauf wurde

wüthend, drohte mit der Polzei und daſs ELr mich erſchlagen würde,
enn ich nicht mit ihm zur 1 gienge In meiner ng folgte
ich ihm und gab Unter Furcht und Zittern mein Jawort. Nun begann
eine ſchreckliche Zeit für mich; als ich zum erſtenmal in geſegneten
Umſtänden war und ihm das mittheilte, riſs ELr mich zum ett heraus
und tra  E  6 auf mir erum, ſo daſs ich eine Fehlgeburt machte.
Einige ahre war ich mit ihm und hatte auch zwei Kinder; aber
da onnte ich eS nicht mehr aushalten und gieng davon In der
Heimat fand ich den jetzigen Mann, der als Eiſenbahnarbeiter hieher
gekommen und mit ihm zuſammen Fünf Kinder ſind QAus dieſem
Verhältnis entſproſſen und alle ſind getauft und atholi 4099.



Wir können Uuns nich trennen; früheren Mann gehe ich aber
inter keiner Bedingung urück Wenn der Herr Pfarrer uns helfen
kann, o vollen wir hr  44 ankbar ſein und Un  1 unſere religiöſenPflichten erfüllen

Die er rage iſt hier offenbar: Was iſt von der
Ehe des ntonius mi der Anna 3 U halten?

V  Viu aben hier drei Momente, die eine Ehe herbeiführenkönnten: der ivilaet, die kirchliche Eingehung der Ehe, das ſpäter
olgende heliche Leben

0- Civilact denn 8 iſt er el möglich, daſs
ſchlecht unterrichtete Katholiken, beſonders in proteſtantiſcher Um
ge Ung, vie das in Hamburg der Fall iſt, ſchon auf dem andes
amt einen wirklichen ConsensUus conjugalis geben; geſchieht das alſo
dort, das Pridentinum ni promulgiert iſt d v⁰ für
Hamburg zutreffen dürfte), o man Dfor eine wirkliche iltigeEhe. Träfen die Vorausſetzungen in unſerem zu, ſo wäre an
der Giltigkeit der fraglichen Ehe kein Zweifel; denn beim Civilaet
handelte Anna noch offenbar mit freiem unbeeinfluſsten Willen.
afur ſcheint zu ſprechen das Benehmen des Antonius, der nachdem Civilget ſeiner Sache vollſtändig ſicher zu ſein glaubt. Trotzdemiſt wohl dieſe Annahme zurückzuweiſen: denn da ſich beide nachher
ur kirchlichen Eheſchließung COram Darocho einfinden, ſind ſie ohneZweifel im Brautexamen oder ſonſt auf die wahre Bedeutung der
Civilceremonie aufmerkſam gemacht worden. Uebrigens erklärte Anna
ausdrücklich, daſs ſie den Civilaet als Ceremonie angeſehen habeAlſo vor der kirchlichen Ceremonie var die Ehe noch nicht geſchloſſen.Die kirchliche Eheſchließung: Es fragt ſich, ieghier das impedimentum VIS t. metus vor? Zu ieſem impedi-
mentum In drei Elemente erfordert: metus gravis injuste
ineussus 1 O0rdine 20 matrimonium extorquendum. Das iſtaber alles unzweifelhaft vorhanden: das er wegen der Todesdrohung
unter dieſen Umſtänden; daſs eLr nämlich gleich nach der bürgerlichenTrauung ſo auftritt; nach dem, vas ſie vorher über Antonius gehörthatte, onnte ihr die Ausführung der Drohung nicht unwahrſcheinlivorkommen; eine olche Furcht iſt aber bei einer Frau mindeſtens
als metus relative gravis zu betrachten, und das enügt für unſer
impedimentum.

Da weite Element: injuste incussus; denn einerſeits var
der vahre Ehecontract noch nicht geſchloſſen, alſo die rau noch frei;ſie 0 aber einen vollſtändig genügenden Grund, von der Eheſchließung zurückzutreten durch die plötzlich gemachte Entdeckung betreffsihres Bräutigams; dieſes, ihr Recht, wird ihr von Antonius ver
kümmert; alſo eine wahre injustitia.

Ueber das dritte kann kein Zweifel ſein; die Drohungen ſind
ni zum Zwecke einer fornieatio gemacht, ſondern eben Aunt das
Jawort bei der kirchlichen Trauung, alſo die ahre Eheſchließung, zuerzwingen.
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Aber, ſagt V. ſchließlich gab Anna nach, gab ihren Conſens.
Allerdings; ber das he das impedimentum Mmetus nicht auf zu
dieſem Impediment iſt nicht erforderlich, daſs man einen COnSensu
ſietus gebe; das wäre Im Gegentheil ein ganz neues impedi-
mentum

Wir müſſen alſo folgern auch die IN facie Hcclesiae He⸗
ſchloſſene Ehe war ungiltig.

Das pätere heliche Zuſammenleben während
mehrerer ahre ſt dadurch vielleicht die vorher ungiltige Ehe
revalidiert worden? Da nämlich die kirchliche Orm beobachtet worden
iſt, und die Ehe an einem geheimen Fehler leidet, könnte ein ſpäter
erfolgter COnSEnSUS der Frau die Ehe giltig machen, 10 ein COn-
SEensus verbalis iſt dazu nicht einmal nöthig, die cCopula Sponte h
CUIII Hecetu conjugali COICESSA würde FIDIDD,/ on vollkommen enügen.

Sollte C  * nun nicht ſehr wahrſcheinli ſein, daſs Anna einige⸗
male währen der ahre thre Zuſammenleben ſich mit ihrem Los
ausgeſöhnt ätte, auch nur auf kurze Zeit, und dann auf ＋
der genannten Weiſen die Ehe revalidiert worden wäre? Née

Dagegen iſt nun zunächſt folgendes Prineip in Erinnerung 3u
bringen: wer aus Furcht Ehe gezwungen iſt, verliert nicht
das Ie auf Löſung dieſer Schein⸗ Ehe, enn auch, ſei es
Us Unkenntnis ſeines Rechtes, ſei eS Fortdauer der Furcht
ahre hindurch enn eheliches en geführ hat Ja, noch me E,
ſolange die Furcht fortdauer oder bevor der eidende El nicht
erkannt hat, daſs die aus Ur geſchloſſene Ehe ungiltig Wwar,
kann er nicht einmal durch nachträglichen COnsensus die Ehe revali⸗
dieren, wenn ?eu CS noch ˙ ehr woll  Te

Die e(validation unſerer Ehe ſcheint alſo durch einen doppelten
Grund ausgeſchloſſen: einmal eil die Furcht überhaupt f6  auerte,
ie ihr hartes Leben eweist, ſo daſs enn nachträglicher Conſens faſt
ausgeſchloſſen erſcheint; ferner enn ſe was ſehr unwahrſcheinlich,
ein ſolcher nachträglicher Conſens vorhanden, vare derſelbe nichtig;
weil ſie dazu vorher wiſſen müſſen, daſs weder ihre kirchliche
Eheſchließung, noch das olgende Eheleben ihre Freiheit band Daſs
ſie das wuſste, iſt aber kaum glaublich.

Alſo auch dieſes dritte Moment macht die Ehe nicht giltig.
Die ntwor auf die er rage autet alſo die Ehe zwiſchen Anna
und Antonius war von Anfang ungiltig und iſt eS geblieben.
Der Status T iſt alſo in Wirklichkeit vorhanden.

Was hat alſo der Pfarrer zu un Kann er erlauben, daſs,
was gewiſs angeſichts der Verhältniſſe ſehr zu wünſchen wäre, Anna
und Cajus ihr Concubinat In eine 6 verwandeln?

Durchaus ni Denn die * Ehe iſt 1 facie Hcelesiae
geſchloſſen, ohne einen offenkundigen 5  ehler und wird aher IN fOro
publico als giltig angeſehen; azu omm das langjährige eheliche
eben, das allein ſchon eine Praesumptio iuris für die Giltigkeit



der Ehe chafft; ES kann alſo nicht eine Ehe elngegangen werden,bevor die Erklärung der kirchlichen Auctorität vorliegt, die erſte ſeiungiltig.
Daraus ergibt ſich was dem Pfarrer zu thun bleibt ETL hatſich das Ordinariat 3 wenden, eine Entſcheidung zu erlangen,die er Ehe ſei infällig 05 impedimentum metus
Zweite rage Was kann der Pfarrer thun, wenn

ſein Anſuchen zurückgewieſen wird mangelnderBeweiſe des Status liber?
Zunächſt iſt klar, daſs die Schließung der neuen Ehe 111 foro

Heelesiae vor dem ode des Antonius unmöglich iſt Indeſſen iſtandererſeits die Zurückweiſung Urchaus nicht identiſch mit einem
kirchlichen Urtheil, das die Er Ehe für giltig erklärte Es liegtalſo kein Befehl der kirchlichen Obrigkeit vor, der Anna verpflichtete,
zu Antonius zurückzukehren, ondern dieſe Angelegenheit iſt nach den
allgemein moraliſchen Principien 3u entſcheiden.Es fragt ſich alſo rſtens iſt Anna im Gewiſſen verpflichtet,
zu Antonius zurückzukehren. Die Richtigkeit ihrer Erzählung voraus
geſetzt, darf ſie nicht einmal dasſelbe Verhältnis wieder aufnehmen.Ueberdies würde die Grauſamkeit des ntonius, die desfolgenden Conceubinates der Anna Uund der daraus erhaltenen Kinder
ſicher noch größer würde, ſogar bei ſon giltiger Ehe hinreichendenGrund bieten für den kirchlichen Richter, unt eine Scheidung zuerlauben.

Es rag ſich zweitens: iſt Unter allen Umſtänden eine Scheidung
von Anna und Aju zu verlangen als Conditio sine qua 0 ihrerZulaſſung zu den Sacramenten? Eine olche Trennung würde nämlichfür beide nich bloß größere Koſten, ſondern auch größte Schwierigkeiteiner ordentlichen Kindererziehung bringen, da beide durch Arbeit ſicherhalten nüſſen Das „wir können uns nicht trennen“, alſoallerdings eine Art moraliſcher Nothwendigkeit ausdrücken.

Es laſſen ſich dabei aber zwei Fälle unterſcheiden: entweder
(was hier ni der Fall zu ſein cheint) weiß das Volk, daſs ſie Im
Concubinat leben; dann kann eln Zuſammenleben des all
gemeinen Aergerniſſes nicht geduldet werden; oder man hält ſieallgemein für richtig verheiratet. Dann ſcheint eS bei der ange  2  —gebenen moraliſchen Nothwendigkeit ni unmöglich, ſieals Bruder und Schweſter zuſammenleben zu laſſen Betreffendetwaiger Sünden, die ſie ſpäter miteinander begehen, müſſen ſie be
handelt werden als ſolche, die
na  en Gelegenheit befinden

ſich in ö einer moraliſch nothwendigen
Drittens endlich önnte fragen ihnen ein 0  ELeben zu Er. die Gefahr der Unenthaltſamkeit zu groß wäre, wäre

eS dann nicht möglich, die Ungiltigkeit der erſten Ehe IN fOrO COn-
Scientiae vorausgeſetzt, daſs ſie nach der kirchlichen Fbrm (Pfarrerund Zeugen), aber Im geheimen eine ahre Ehe eingehen? Wenn
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alle angedeuteten Bedingungen zutreffen, alſo der Pfarrer ſich volle
Gewiſsheit verſchafft hat ber die Richtigkeit der Angaben Annas,
das olk nich zweifelt über die Giltigkeit der weiten Ehe, 0 daſs
kein Aergernis 3u befürchten, ſcheint CS nicht unſtatthaft, Pel epi-
kKelam eine ſo zu erlauben Uunter ſeiner und zweier ver
ſchwiegener Zeugen paſſiven Aſſiſtenz

Valkenburg. Fröbes 8

„Kaun der Kaplan auch en Willen
des Pfarrers copulieren P In der Diöceſe wurde von
einem Prieſter die Frage aufgeworfen, bb der Kaplan ohne Erlaubnis
des parochus Proprius das Sacrament der Ehe ertheilen kann. In
einer Prieſter-Zuſammenkunft behauptete nämlich ajus, Prieſter
derſelben Diöceſe, daſs e al Kaplan ohne Erlaubnis des Pfarrers
die Brautleute rauen könne; das Recht habe Er 180 bekommen,
da er als Kaplan angeſtellt worden iſt Andere widerſprachen ihm
und behaupteten, daſs * nicht genüge, als Kaplan In der farre
angeſtellt ſein, um ohne Erlaubnis des arrer zu copulieren,
ſondern daſs dies ausdrücklich Im Anſtellungs⸗Deerete enthalten ſein
muſs, QS aber In derſelben Diöceſe nicht der Fall ſe nd venn
der Kaplan die allgemeine Erlaubnis hat directe Biſchof
gegeben ſo kann EL zwar ohne Erlaubnis des Pfarrers Pu
lieren, aber Nie den Willen des Arrers. Der Grund liegt
darin, daſs der Pfarrer eine „jurisdictio O0r dinaria“ beſitzt, der
Kaplan aber lumer nul eine „jurisdictio delegatas. die von der
ordentlichen abhängt. u die vorgelegten Fragen und Antworten
lauben wir noch Folgendes bemerken zu dürfen.

Wo das Decretum „Tametsi“ gilt, kann ein anderer
Prieſter ohne Erlaubnis des Pfarrers oder Biſchofes die Trauung
nicht vollziehen. Das TPrid In der 8688 CaD fordert
nämlich Folgendes: „Qui aliter, I praesente parocho, vel
alio sacerdote, de IDPSIus pbarochi 86uU Or dinar!ii licentia
et Mobus Vel tribus testibus matrimonium Contrahere tten-
tabunt; 608 sancta ynodus a0 816 (ontrahendum omnino In-
habiles reddit t hujusmodi Contractus Irritos 40C et annullat.“
Das Concil ſpricht alſo von der licentia parochi 8SEeU Ordinarii.
Dieſe licentia darf aber nich praesumpta ſein ondern
oder taceita (Cf Aichner Comp Jur. ccl. édit VII PaS 659.)

Die Vollmacht 3u copulieren bekam aber der Kaplan nicht
dadurch, daſs 2 einfach als Kaplan angeſtellt worden iſt, ſondern
dies muſ Im Decerete explicite angedeutet ſein, da nämli das
Copulieren das Recht de Pfarrers oder Ordinarius als olchem iſt

Wenn alſo der Kaplan ohne Erlaubnis des arrer oder
Biſchofes der Trauung beiwohnt, ſo iſt die 9e ungiltig, eil
ihr die tridentiniſche Orm fehlt

inzer Eol.  pra Quartalſchrift“ 18938


